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Anfragen zur 77. Sitzung der Gemeindevertretung am  12. Dezember 2013  
 
 
 
Herr Baier, Herr Dr. Kalinka, 
 
unter Bezugnahme auf § 5 der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
Blankenfelde-Mahlow stelle ich die nachfolgenden Anfragen: 
 
1. Mängelbeseitigung Parkhaus 
 
Welche Mängel wurden bereits von den bauausführenden Firmen beseitigt, welche 
stehen noch aus? 
 
Wurden bereits rechtliche Schritte gegen Firmen eingeleitet, um die Nach-
besserungen auf Gewährleistungsbasis durchzusetzen, falls ja zu welchen Mängeln? 
 
Warum informiert die Verwaltung die Gemeindevertretung nur auf Nachfrage? 
 
 
2. Mandate für die Kanzlei Dombert Rechtsanwälte 
 
In wie vielen Fällen und zu welchem Gesamthonorar wurde die Kanzlei Dombert 
Rechtsanwälte in dieser Legislaturperiode von der Gemeinde mandatiert? 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Korruptionsaffäre Rathaus-Neubau - Klagen gegen Auftragnehmer 
 
Warum hat die Verwaltung bzw. der Anwalt der Gemeinde erst am  
5. November 2013 auf Nachfrage eines Gemeindevertreters darüber informiert, dass 
bereits am 9. bzw. 30. Juli d.J. gegen Auftragnehmer/innen Klage beim Landgericht 
eingereicht wurde? 
 
Warum wurde die Öffentlichkeit darüber seither nicht informiert? 
 
Ist es zutreffend, davon auszugehen, dass der Gemeinde wegen der bisher an 
Auftragnehmer/innen geleisteten Zahlungen im Zusammenhang mit dem Rathaus-
Neubau ein Schaden von rund 3 Millionen € entstanden ist? 
 
Falls Nein, auf welche Höhe belaufen sich die Schadenersatzforderungen der 
Gemeinde? 
 
4. Strafbefehl gegen den stellvertretenden Bürgerme ister und Bauamtsleiter 
    Jörg Sonntag 
 
Welche Gründe haben den Bürgermeister nach Kenntnisnahme des Strafbefehls und 
der damit verbundenen Vorstrafe bewogen, den stellv. Bürgermeister und 
Bauamtsleiter im Dienste der Gemeinde zu belassen? 
 
Warum informiert der Bürgermeister über seine Beweggründe nicht die 
Gemeindevertretung und/oder die Öffentlichkeit? 
 
5. Arbeitsvertrag für die WOBAB-Geschäftsführerin 
 
Mit welchem Datum hat der Gesellschaftervertreter den Arbeitsvertrag der WOBAB-
Geschäftsführerin unterzeichnet? 
 
 
 
gez. 
Matthias Stefke  


